Geschäftsordnung des DJK-Diözesanverbandes Bamberg

1. Der Diözesantag (D-Tag

$ 1 Termin, Vorbereitung, Einladung

1. Der Diözesantag (nachstehend D-Tag genannt) findet alle vier Jahre statt. Der Termin wird vom Diözesanvorstand beschlossen, der auch den Tagungsort festlegt.
2. Die Tagesordnung des D-Tages wird durch den Geschäftsführenden Vorstand aufgestellt und vorberaten.
3. Die Vorbereitung des D-Tages obliegt dem geschäftsführenden Vorstand und der DV-Geschäftsstelle.
4. Der D-Tag wird vier Wochen vor dem Termin durch den/die Diözesanvorsitzende(n) bzw. Stellvertreter/in unter Angabe der Tagesordnung schriftlich einberufen.
5. Am D-Tag selbst erhalten die Delegierten die Tagungsunterlagen. Die Tätigkeitsberichte liegen in der Regel schriftlich vor.
6. Der D-Tag ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß eingeladen wurde und wenigstens die Hälfte der Delegierten anwesend ist.
§ 2  Leitung und Stellvertretung

1. Den Vorsitz führt der/die Diözesanvorsitzende oder einer der stellvertretenden Vorsitzenden.

2. Die Delegierten des D-Tages können sich vertreten lassen. Die Vereinigung mehrerer Stimmen auf eine Person ist nicht zulässig.

§ 3 Beratungen

1. Der D-Tag ist öffentlich. Auf Antrag können die Beratungen für nicht öffentlich erklärt werden.

2. Der D-Tag beginnt seine Beratungen mit Feststellungen und Beschlüssen über die ordnungsgemäße Ladung, Anwesenheit, Stimmberechtigung, Stimmenzahl, Beschlussfähigkeit, Tagesordnung u.s.w.

3. Auf Antrag können Tagesordnungspunkte abgesetzt oder in der Reihenfolge umgestellt werden. Die gemeinsame Beratung gleichartiger oder verwandter Gegenstände kann jederzeit beschlossen werden.

§ 4 Anträge

1. Die Anträge für den D-Tag müssen bis spätestens vierzehn Tage vor seinem Beginn an den Diözesanvorstand eingereicht werden.

2. Antragsberechtigt sind Vereine sowie Organe und Gremien des Diözesanvorstandes.

3. Über Dringlichkeits- und Initiativanträge, die mündlich oder schriftlich ohne Beachtung der Frist im D-Tag gestellt werden, kann beraten und abgestimmt werden, wenn die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des D-Tages gegeben ist.

4. Werden mehrere Anträge zur gleichen Sache vorgelegt, so wird über den weitestgehenden Antrag zuerst abgestimmt. Im Zweifel entscheidet die Mehrheit des D-Tages.

5. Anträge, die sich aus der Beratung eines Antrages ergeben und diesen verbessern, kürzen oder erweitern, sind ohne Feststellung der Dringlichkeit zugelassen.

§ 5 Anträge zur Geschäftsordnung

1. Durch Anträge zur Geschäftsordnung wird die Rednerliste unterbrochen. Diese Anträge sind sofort zu behandeln.

2. Anträge zur Geschäftsordnung sind:

a) Antrag auf Schluss der Debatte und sofortige Abstimmung

b) Antrag auf Schluss der Rednerliste

c) Antrag auf Beschränkung der Redezeit

d) Antrag auf Beratung

e) Antrag auf Unterbrechung der Sitzung

f) Antrag auf Nichtbefassung

g) Hinweis zur Geschäftsordnung

3. Erhebt sich bei einem Antrag zur Geschäftsordnung kein Widerspruch, so ist der Antrag angenommen. Andernfalls ist einem Redner gegen den Antrag das Wort zu erteilen und danach abzustimmen.

4. Redner, die zur Sache gesprochen haben, dürfen keinen Antrag auf Schluss der Debatte stellen.

5. Der Antrag auf Schluss der Debatte geht allen übrigen Anträgen zur Geschäftsordnung vor.

§ 6 Redeordnung

1. Das Wort wird durch den Tagungsleiter erteilt. Mitglieder, die zur Sache sprechen wollen, haben sich beim Schriftführer, der die Rednerliste führt, zu Wort zu melden.

2. Die Reihenfolge der Redner richtet sich nach dem Eingang der Wortmeldungen. Antragsteller und Berichterstatter können sowohl zu Beginn als auch nach Schluss der Beratung das Wort verlangen. Die Mitglieder des Diözesanvorstandes erhalten außerhalb der Reihenfolge jederzeit das Wort.

3. Der Tagungsleiter kann Redner, die vom Verhandlungsgegenstand abweichen, zur Sache verweisen.

§ 7 Abstimmungen

1. Die Abstimmungen erfolgen – soweit diese Geschäftsordnung im besonderen Fall nichts anderes bestimmt – durch Handzeichen.

2. Zur Beschlussfassungen ist die einfache Stimmenmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.

3. Beschlüsse über Änderungen der DV-Satzung bedürfen einer Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen.

4. Ist das Ergebnis der Abstimmung nicht zweifelsfrei festzustellen, muss die Abstimmung wiederholt werden.

5. Das Ergebnis jeder Abstimmung wird durch den Schriftführer festgestellt und durch den Tagungsleiter verkündet.

6. Geheime Abstimmungen erfolgen, wenn von der Mehrheit des D-Tages so beschlossen wird.

Erläuterung zur Abstimmung und Beschlussfassung: Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen bei der Feststellung der Stimmenmehrheit nicht.

§ 8 Wahlen und Bestätigungen

1. Wahlen

a) Wahlen erfolgen in geheimer Abstimmung mit einfacher Stimmenmehrheit. Abstimmung durch Handzeichen genügt, wenn dies beantragt wird und sich kein Widerspruch erhebt.

b) Mitglieder ab vollendetem 16. Lebensjahr besitzen Stimm- und Wahlrecht.

c) Wählbar ist jedes volljährige Mitglied eines DJK- Vereins.

d) Für die Wahlen beruft der D-Tag einen aus mindestens drei Mitgliedern bestehenden Wahlausschuss. Er hat die Stimmzettel bzw. die abgegebenen Stimmen bei den Wahlen und Bestätigungen zu zählen.

e) Die Wahlen und Bestätigungen erfolgen für den Zeitraum bis zum nächsten ordentlichen D-Tag. 

f) Wenn der/die zu Wählende auf dem D-Tag nicht anwesend ist, muss seine/ihre Zustimmung zur Annahme der Wahl schriftlich vorliegen.

2. Gewählt werden:

a) der/die Diözesanvorsitzende/r, zwei stellvertretende Vorsitzende (davon nach Möglichkeit eine Frau), der/die Schatzmeister/in, der/die Sportwart/in, der/die Schriftführer/in.

b) die Delegierten zum Bundestag der DJK teilweise

c) zwei Kassenprüfer

d) drei Personen des Schiedsgerichtes

3. Bestätigt werden:
der/die Jugendleiter/in, der/die Referent/in für Öffentlichkeitsarbeit, der Verbandsarzt, der stv. Geistliche Beirat

§ 9 Einsetzung von Ausschüssen

Der Vorstand kann Ausschüsse einsetzen und deren Mitglieder berufen.

§ 10 Protokoll

Über den D-Tag wird ein Ergebnisprotokoll angefertigt, das vom/von der Diözesanvorsitzenden und dem/der Schriftführer/in unterschrieben wird. Das Protokoll enthält die gefassten Beschlüsse sowie alle ausdrücklich zum Zweck der Niederschrift abgegebenen Erklärungen.

§ 11 Außerordentlicher Diözesantag

Ein außerordentlicher Diözesantag ist einzuberufen, wenn die durch schriftlichen Antrag von wenigstens einem Drittel der zum letzten ordentlichen D-Tag gemeldeten stimmberechtigten Mitglieder verlangt wird.

2. Wahlordnung

§ 12 Wahlen zum Diözesanvorstand

1. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. Falls beim ersten Wahlgang niemand die Stimmenmehrheit erhält, so ist die Wahl zu wiederholen.
2. Erhält auch hierbei niemand mehr als die Hälfe der Stimmen, so erfolgt zwischen den beiden Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl eine Stichwahl, bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, wer in die Stichwahl kommt. Der Losentscheid erfolgt durch den Tagungsleiter.
3. Bei einer Stichwahl ist derjenige gewählt, der die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Führt auch die Stichwahl zur gleichen Stimmenzahl, so entscheidet das Los, wer gewählt ist.

§ 13 Wahl der Delegierten

1. Die Delegierten zu DJK Bundestagen können in einem Wahlgang gewählt werden. Die Bestimmungen von § 8, Abs. 1 a. gelten entsprechend.

2. Gewählt sind diejenigen Kandidaten, die die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten haben, in der Reihenfolge der auf sie fallenden Stimmen. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt.

3. Bei der Wahl ist mehr als die Hälfte, jedoch höchstens die Anzahl der zu wählenden Kandidaten anzukreuzen. Andere Abstimmungszettel sind ungültig.

4. Sollten im ersten Wahlgang notwendige Delegierte nicht gewählt werden, so entscheiden ein zweiter bzw. weitere Wahlgänge über die übrigen Kandidaten, bis die geforderte Zahl erreicht ist.

§ 14 Anwesenheit

1. Anwesend sind die Mitglieder, die vor Eintritt in die Tagesordnung in die Liste der Abstimmungsberechtigten eingetragen sind.

2. Eine Ergänzung der Liste der Abstimmungsberechtigten für noch nicht erledigte Tagesordnungspunkte durch Eintragung ist möglich.

3. Die Liste der abstimmungsberechtigten Mitglieder wird durch die Tagungsleitung festgestellt.

3. Inkrafttreten
Diese Geschäftsordnung tritt gemäß Beschluss des DV – Tages vom 30. März 1996 in Bamberg in Kraft.

Bamberg 30. März 1996
Für die Richtigkeit:





Alois Dormann





DJK – Diözesanvorsitzender

Ergänzung zur Geschäftsordnung des DJK-DV Bamberg

§ 1 Geltung

Die vom Diözesantag vom 30. März 1996 beschlossene Geschäftsordnung für den D-Tag findet entsprechende und sinngemäße Anwendung für alle übrigen Organe und Gremien des Diözesanverbandes einschließlich aller Ausschüsse und Arbeitskreise.

§ 2 Ergänzende Feststellungen

1. Einladung

Die Einberufung der Sitzungen und Konferenzen der genannten Organe und Gremien des Diözesanverbandes erfolgt auf Einladung des/der Diözesanvorsitzenden, der Stellvertreter bzw. Ausschussvorsitzenden in der Regel 14 Tage vorher schriftlich unter Angabe der Tagesordnung.

2. Vorsitz

a) den Vorsitz der Konferenz der Geistlichen Beiräte führt der Diözesanbeirat.

b) die Sitzungen der Abteilungsleiter/innen der DJK-Vereine leiten der Sportwart und die Sportwartin.

§ 3 Beschlussfähigkeit

1. Die Organe und Gremien sind beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäß ergangener Einladung mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Stimmübertragung ist nicht gestattet.

2. Ist mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder nicht anwesend, wird die Versammlung beschlussunfähig. Die Beschlussunfähigkeit muss beantragt werden; eine nachträgliche Feststellung ist unzulässig.

3. Ist aufgrund von Beschlussunfähigkeit eine Versammlung aufgelöst worden, so ist innerhalb von 14 Tagen erneut eine Versammlung einzuberufen, auf der die noch nicht erledigten Punkte der Tagesordnung behandelt werden.

§ 4 Beratungen und Abstimmungen

1. Die Beratungen der unter § 2 genannten Organe und Gremien und die Abstimmungen sind nicht öffentlich.
2. Abstimmungen erfolgen mit einfacher Mehrheit. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt.

Inkrafttreten
Vorstehende Ergänzung der Geschäftsordnung des Diözesanverbandes Bamberg wurde auf dem D-Tag am 30. März 1996 angenommen und mit sofortiger Wirkung in Kraft gesetzt.

Bamberg  30. März 1996


Für die Richtigkeit:







Alois Dormann DJK-Diözesanvorsitzender



